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HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Fresh A.I.R. 

WER KANN SICH FÜR DIE ARTIST IN RESIDENCE STIPENDIEN
BEWERBEN?

Bewerben können sich ausgebildete Künstler*innen sowie Künstler*innen, die einen außer-
akademischen Lebensweg gehen, der sie zur Urban und New Contemporary Art geführt hat, und 
die bereits mit Werken oder Publikationen an die Öffentlichkeit getreten sind. Des Weiteren fördern 
wir junge Nachwuchstalente (Student*innen). Die A.I.R.-Stipendien kennen keine Altersbegren-
zung (18+ Jahre). Gefördert werden ausschließlich Projekte, deren Inhalt, Umsetzung und 
geplantes Ergebnis mit den Grundsätzen von Fresh A.I.R., der Stiftung Berliner Leben und der 
freiheitlich demokratischen Grundordnung vereinbar sind. Ausgeschlossen sind Projekte mit 
rassistischen, antisemitischen, queer-feindlichen oder anderweitig ausgrenzenden und verun-
glimpfenden Inhalten.

KANN ICH MICH FÜR EIN STIPENDIUM BEWERBEN, WENN MEIN
HAUPTWOHNSITZ NICHT IN DEUTSCHLAND LIEGT?

Ja. Bewerben können sich Künstler*innen aus den EU-Mitgliedsstaaten. Der Bewerbungsprozess 
und die weitere Kommunikation werden in deutscher oder englischer Sprache ablaufen.

MUSS ICH EINEN NACHWEIS ERBRINGEN, DASS ICH BÜRGER*IN EINES 
EU-MITGLIEDSTAATES BIN?

Mit Ihrer Bewerbung geben Sie uns Ihre Staatsbürgerschaft an. Auf Nachfrage reichen Sie bitte 
einen Nachweis über Ihre Staatsbürgerschaft und/oder über Ihren ständigen Hauptwohnsitz ein 
(Kopie des amtlichen Lichtbildausweises, Kopie des Meldezettels).



KÖNNEN WIR UNS ALS KÜNSTLER*INNEN-DUO BEWERBEN?

Ja. Bei Bewerbungen von Künstler*innen-Duos muss jede*r Künstler*in einen eigenen Projektan- 

trag einreichen. In der Projektbeschreibung ist darauf hinzuweisen, dass das Projekt mit einem*r 

Partner*in umgesetzt wird (Angabe bürgerlicher Name oder Duo-Name). Jede*r Künstler*in 

erhält bei Annahme ein eigenes Stipendium. Die Materialpauschale ist jedoch projekt- und nicht 

personengebunden und wird nicht verdoppelt.

MUSS ICH REFERENZEN FÜR MEINE BEWERBUNG VORLEGEN UND KÖNNEN 
DIESE AUS DEM AUSLAND STAMMEN?
Bei außergewöhnlichen Projektansätzen behalten wir uns vor, uns die notwendige Expertise 
des*r Bewerber*in durch bis zu zwei Referenzschreiben bestätigen zu lassen. Referenzen aus 
dem Ausland können eingereicht werden, sofern sie in englischer Sprache verfasst sind.

MÜSSEN MEINE ZEUGNISSE BEGLAUBIGT SEIN?

Nein, Ihre Zeugnisse müssen beim Einreichen der Bewerbung nicht beglaubigt sein.

WERDE ICH BENACHRICHTIGT, NACHDEM ICH MEINE BEWERBUNG
ABGESCHICKT HABE?

Nach Eingang Ihrer Bewerbungsunterlagen erhalten Sie von uns eine automatisierte Eingangs-
bestätigung.

WER TRIFFT NACH DER BEWERBUNG DIE VORAUSWAHL?

Die Stiftung Berliner Leben prüft die formalen Voraussetzungen und die inhaltliche Vereinbarkeit 
des beantragtes Projekts mit den in der Ausschreibung formulierten Förderschwerpunkten. 
Weiterhin wird die Durchführbarkeit der beantragten Projekte u. a. hinsichtlich organisatorischer 
und finanzieller Gesichtspunkte geprüft.

WER ENTSCHEIDET ÜBER DIE VERGABE?

Über die Vergabe der Stipendien entscheidet ein international zusammengesetztes Fach-
gremium. Dem  Auswahlgremium werden nur vollständige Bewerbungen vorgelegt.
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WIE UND WANN ERFAHRE ICH, OB MEINE BEWERBUNG ERFOLGREICH 
WAR?
Spätestens zwei Wochen nach der Auswahltagung erhalten Sie von uns die Information, ob Sie 
ein Stipendium erhalten oder nicht.

FÜR WELCHEN ZEITRAUM ERHALTE ICH EIN STIPENDIUM?

Unsere Stipendien werden für zehn Monate vergeben. Der Aufenthalt in Berlin beginnt im 
Februar und endet im November eines Jahres.

MUSS ICH DIE STIPENDIUMSLEISTUNG IN DER STEUERERKLÄRUNG 
AUFFÜHREN?

Nach unseren Informationen gelten die Artist in Residence-Stipendienleistungen als 
ertragssteuerlich unbeachtlich. Sie müssen daher nicht in der Steuererklärung angegeben 
werden. Dies kann jedoch je nach Herkunftsland variieren.

ERFAHRE ICH BEI EINER ABLEHNUNG DIE GRÜNDE?

Aufgrund der zahlreichen Bewerbungen können wird kein individuelles Feedback geben.

ENTSTEHEN DURCH DAS STIPENDIUM KOSTEN?

Der Stipendiumsantrag ist gebührenfrei. Sofern der Antrag bewilligt wird, obliegen den 
Stipendiat*innen lediglich die An- und Abreisekosten nach Berlin (Bülowstr.) sowie eine 
Kaution in Höhe von 300 €.

WERDEN AUSLÄNDISCHE KORRESPONDENZANSCHRIFTEN 
AKZEPTIERT?

Ja.
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- im Zeitraum des Stipendiums die Programmpunkte des URBAN NATION Museums und von 
StadtRaum!Plus idealerweise durch einen Workshop, eine Lesung oder ähnliche Programm-
formate für die Öffentlichkeit erweitern,
- zur Abschlusspräsentation der Arbeitsergebnisse anwesend sind,
- zum kulturellen und künstlerischen Austausch mit der der Stiftung Berliner Leben und anderen 
Kulturschaffenden bereit sind.

WIE ERHALTE ICH POST, WENN SICH MEINE KORRESPONDENZ-
ANSCHRIFT GEÄNDERT HAT?

Bei jeglichen Änderungen Ihrer Korrespondenzadresse müssen Sie dafür Sorge tragen, dass die 
Post an Sie weitergeleitet wird. Bei einer dauerhaften Änderung Ihrer Korrespondenzanschrift 
teilen Sie uns bitte Ihre neue Adresse frühzeitig mit.

WELCHEN VERPFLICHTUNGEN MUSS ICH ALS STIPENDIAT*IN 
NACHKOMMEN?

Uns ist wichtig, dass sich die Stipendiat*innen während des Stipendiums künstlerisch weiter-
entwickeln. Von den Stipendiat*innen erwarten wir weiterhin, dass sie

ICH WERDE DERZEIT VON ANDERER STELLE GEFÖRDERT, KANN ICH 
MICH DENNOCH BEWERBEN?

Den Stipendiat*innen wird eine staatliche oder private Förderung genehmigt, die den Rahmen von 
450€ im Monat nicht übersteigt. Jegliche Förderungen, die zeitgleich mit den Artist in Residence-
Stipendien verlaufen, sind der Stiftung Berliner Leben unverzüglich mitzuteilen.

IST EINE FÖRDERUNG DES GLEICHEN PROJEKTES DURCH EINE ANDERE 
INSTITUTION MÖGLICH?

Nein. Sie dürfen sich nicht mit einem Projekt bewerben, für das Sie bereits mit einer Förderung 
unterstützt werden.
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MUSS ICH MEIN STIPENDIUM ZURÜCKZAHLEN?

Nein, sofern Sie sich an die Teilnahmebedingungen halten, die in der Förderrichtlinie und in 
den Vertragsunterlagen festgeschrieben stehen, müssen Sie ihr Stipendium nicht zurückzahlen.

ERHALTE ICH EINEN ZUSCHUSS ZUR KRANKENVERSICHERUNG?

Nein, Sie erhalten keine weiteren Zuschüsse, als die, die in der Förderrichtlinie genannt sind.

WER ERHÄLT EINBLICK IN MEINE DATEN?

Auf alle personenbezogenen Daten haben ausschließlich die Mitarbeitenden der Stiftung 
Berliner Leben Zugriff. Den Mitgliedern des Auswahlgremiums werden die den Projektantrag 
betreffenden Unterlagen vorgelegt. Mit diesen Personen wurde zudem eine Verschwiegen-
heitsvereinbarung abgeschlossen. Die Förderung der Stiftung Berliner Leben hält sich an die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, die in Deutschland gelten. Eine Weitergabe der Daten 
an unbefugte Dritte erfolgt nicht. Eine Nutzung der Daten erfolgt ausschließlich zum Zwecke 
der Stipendiat*innenauswahl und –betreuung. Darüber hinausgehende Verwendungszwecke 
bedürfen einer zusätzlichen Vereinbarung.

KANN MEIN*E PARTNER*IN MIT MIR IN DER WOHNUNG LEBEN?

Aufenthalte von Freund*innen, Partner*innen oder Angehörigen, die eine Besuchsdauer von 4 
Wochen am Stück überschreiten, werden als „Mitwohnen“ eingestuft. Von diesen Personen 
wird eine monatliche Mitnutzungspauschale für warme Betriebskosten (Heizung, Warmwasser) 
sowie Strom und Internet erhoben und auf Basis der Quadratmeterzahl der Wohnung individ-
uell berechnet. Sollte für die gesamte Dauer des Stipendiums das Zusammenleben mit einer 
nicht am künstlerischen Projekt beteiligten Person geplant sein, bitten wir um rechtzeitige Mit-
teilung, da dies bei der Wohnungszuteilung berücksichtigt werden muss.
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KANN ICH MEIN HAUSTIER MITBRINGEN?
Haustiere sind in den Wohnungen von Fresh A.I.R. leider nicht gestattet. Bitte bewerben Sie 
sich nur, wenn Sie die anderweitige Betreuung Ihres Haustiers während der Stipendienlaufzeit 
sicherstellen können.

KANN ICH IM RAHMEN MEINES PROEJKTS KOOPERATIOEN 
EINGEHEN?

Wir begrüßen Projektideen, die auf die aktive Einbindung lokaler Teilnehmer*innen und Orga-
nisationen ausgerichtet sind. Im Rahmen des Projektantrags sollten daher bereits konkret 
potenzielle Partner*innen (Institution, Organisation, Verein, Person des öffentlichen Lebens) 
recherchiert und benannt werden. Bei Bewilligung des Projekts durch die Stiftung, sind diese 
Partner*innen umgehend bezüglich einer Kooperation zu kontaktieren.
Bei Projektideen, die nur in Zusammenarbeit mit einem*r Projektpartner*in (Institution, Organi-
sation, Verein, Person des öffentlichen Lebens) realisiert werden können, muss bereits bei 
Antragstellung ein schriftlicher Nachweis über die Kooperationsbereitschaft dieses*r Part-
ner*in per Mail unter Nennung der Bewerber-ID eingereicht werden. Selbiges gilt für Bewer-
bungen von Personen, die einem Netzwerk angehören (z.B. Künstler*innen, Wissenschaft-
ler*innen, Kulturschaffende etc.) oder mit einem solchen Netzwerk bekannt sind und planen, 
dieses Netzwerk als essenzielle externe Partner*innen in ihr Projekt einzubinden. Zudem 
sollte immer ein Backup mitgedacht werden, um fehlende Kooperationspartner*innen ggf. zu 
ersetzen.




